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Katasterstand: 01.03.2020

Gemarkung: Senden

Flur: 16

Flurstück: 318, 319, 320, 1386, 1062

Stand: Neu

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Reines WohngebietWR

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung 
des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

1386

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßIII

1

Geschossflächenzahl1,0

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Dachneigung30 - 45 °

Maximale Firsthöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 1

FH max: 

58.19 Kanaldeckelhöhe in Meter über NHN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGENÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Gemeindeentwicklungsausschuss der Gemeinde hat am 12.09.2019 gem. § 2 i.V.m. § 13a des 
Baugesetzbuches für diese 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes den Aufstellungsbeschluss 
gefasst.. 
Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches beschlossen, diese 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes - Entwurf mit 
Begründung - öffentlich auszulegen.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

 
Diese 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 
des Baugesetzbuches in der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 4. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. 
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 4. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist 
dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Senden, den __ . __ . ____ 

Bürgermeister

................................
Täger

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
A FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)
Die maximal zulässige Baukörperhöhe bzw. Firsthöhe ist mit max. 12,00 m festgesetzt.
Unterer Bezugspunkt für die Baukörperhöhe ist die mittlere Höhe der Oberkante der an das 
Grundstück angrenzenden Erschließungsstraße (Höhen siehe Planeintrag). 
Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlage. 
Die Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück durch Interpolation zwischen den seitlichen 
Grundstücksgrenzen zu ermitteln.
Bei Eckgrundstücken ist die Höhe der Straßenverkehrsfläche maßgeblich, zu der der Haupteingang 
orientiert ist.

B FESTSETZUNGEN GEM. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1. DACHNEIGUNG
Dächer sind mit einer Dachneigung von 30° bis 45° auszuführen.

2. DACHAUFBAUTEN
Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind so zu errichten, dass sie maximal zwei Drittel der 
entsprechenden Gebäudebreite einnehmen.

HINWEISE
1. KAMPFMITTEL

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung 
hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

2. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (paläontologische oder kulturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.  Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Gemeinde Senden und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie 
/ Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG 
NRW).   Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.  Der LWL-Archäologie 
für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen Grundstücks zu gestatten, 
um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 28 
DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. ARTENSCHUTZ
Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die im Plangebiet theoretisch 
vorkommenden gebäudebewohnenden Fledermausarten ist vor Abriss von Gebäuden eine 
Begehung erforderlich, die mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist. 
Erforderliche Maßnahmen (z.B. ökologische Baubegleitung oder Bauzeitenregelung) sind zu 
berücksichtigen.

4. EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen, sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese im Rathaus der 
Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 Senden, innerhalb der Öffnungszeiten 
eingesehen werden.
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Stand

Plangröße

Maßstab

08.03.2021

1 : 500

Planbearbeitung:

Planübersicht 1 : 5.000

0        5      10      15        20               30              m

Gemeinde Senden
Bebauungsplan 

"Kalverkamp" - 4. Änderung und Erweiterung 

N
O

R
D

EN

Bearb. VI.

! Geobasis NRW (2020)

60 x 90

!"#$%&'#&()'*$+,-.)&$+%('+&*$+

/'+0($+""1&+'2$"""34 /"5"67849""":.$%;$)#
<$)$;.*"""=>463"""?6=7"5"= @'A"""?6=7"5"3==

1&'#&()'*$+"!" !"#$%"&'(#%")*
BCDE

 
Bebauungsplan „Kalverkamp“ 

– 4. Änderung und Erweiterung  
Begründung 
– Vorentwurf – 
Gemeinde Senden Verfahren gem. § 13a BauGB 



 
 
 

 

2 

Bebauungsplan „Kalverkamp“ – 
4. Änderung und Erweiterung 
Gemeinde Senden 

 

1	 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 3	
1.1	 Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbereich 3	
1.2	 Planungsanlass und Planungsziel 3	
1.3	 Derzeitige Situation 4	
1.4	 Planverfahren 4	
1.5	 Planungsrechtliche Vorgaben 5	

2	 Änderungspunkte 5	

3	 Erschließung 7	

4	 Natur und Landschaft 7	
4.1	 Eingriffsregelung 7	
4.2	 Artenschutz 8	
4.3	 Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an 

den Klimawandel 12	
4.4	 Wasserwirtschaftliche Belange 12	

5	 Ver- und Entsorgung 12	
5.1	 Gas-, Strom und Wasserversorgung 12	
5.2	 Abwasserbeseitigung 12	
5.3	 Abfallbeseitigung 12	

6	 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 12	

7	 Immissionsschutz 13	

8	 Denkmalschutz 13	

9	 Fragen der Durchführung und Bodenordnung 13	

10	 Flächenbilanz 13	
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 



 
 
 

 

3 

Bebauungsplan „Kalverkamp“ – 
4. Änderung und Erweiterung 
Gemeinde Senden 

 

1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
1.1 Aufstellungsbeschluss und räumlicher 

Geltungsbereich 
Der Gemeindeentwicklungsausschuss der Gemeinde Senden hat in 
seiner Sitzung am 12.09.2019 gem. § 2 Abs. 1 BauGB für die 4. Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Kalverkamp“ den Auf-
stellungsbeschluss gefasst, um die Erweiterung der im Plangebiet 
bestehenden Wohnbebauung zu ermöglichen. Der Geltungsbereich 
des zu ändernden Bebauungsplanes wurde erweitert, da sich der ur-
sprüngliche Straßenverlauf im Nordwesten heute tatsächlich anders 
darstellt, als im rechtskräftigen Bebauungsplan „Kalverkamp“ vorgese-
hen. 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung und Erweiterung liegt zentral in 
der Ortslage Senden und betrifft mit einer Gesamtfläche von ca. 0,25 
ha die Flur 16, Flurstücke 318, 319, 320, 1062 und 1386 in der Gemar-
kung Senden. Er wird begrenzt durch: 
- die Holtruper Straße im Norden, 
- Wohnbebauung im Osten, 
- einem Parkstreifen im Süden sowie 
- der Straße Am Winkelbusch im Westen. 
Die Grenzen des Änderungs- und Erweiterungsbereiches sind in der 
Planzeichnung entsprechend festgesetzt. 
 
1.2 Planungsanlass und Planungsziel 
Anlass der vorliegenden Bebauungsplanänderung und -erweiterung ist 
ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Kalverkamp“ zwecks 
Erweiterung der bestehenden Wohnbebauung. Der Ursprungsplan 
stammt aus dem Jahr 1964. Im Nordwesten des Geltungsbereiches 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes besteht aufgrund einer zwi-
schenzeitlich geänderten Straßenführung und einer veränderten Nach-
fragesituation Potenzial für eine bessere Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke. Durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes ergibt sich die Möglichkeit, in zentraler Lage im Sinne der In-
nenentwicklung eine Nachverdichtung der bestehenden 
Siedlungsstrukturen vorzunehmen. 
Vorgesehen ist im nördlichen Änderungsbereich, Flurstücke 318, 319, 
320 und 1086, auf einer Freifläche einen Neubau mit 6 bis 8 Wohnein-
heiten zu errichten. Südlich davon ist geplant, ein bestehendes Wohn-
gebäude abzureißen und durch einen Neubau mit 6 Wohneinheiten zu 
ersetzen. Im südlichen Änderungsbereich, Flurstück 1062, ist geplant, 
ein bestehendes Wohngebäude nach Südwesten zu erweitern und so-
mit Wohnraum für 3 zusätzliche Wohneinheiten zu schaffen. Da die 
derzeitigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes der 
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beabsichtigten Bebauung widersprechen, ist eine Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplanes erforderlich.  
 
1.3 Derzeitige Situation  
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich liegt in zentraler Ortslage in 
Senden und umfasst eine Fläche von rund 0,25 ha. Innerhalb des Än-
derungsbereiches befinden sich zwei Mehrfamilienhäuser mit 5 bzw. 6 
Wohneinheiten, Wohngärten und Garagen. Der nördliche Teil des Än-
derungsbereiches sowie der Erweiterungsbereich stellen sich derzeit 
im Wesentlichen als mindergenutzte Rasenfläche dar.  
Das Plangebiet wird durch die Holtruper Straße im Norden und die 
Straße Am Winkelbusch im Westen begrenzt. Im Süden grenzt unmit-
telbar ein Parkstreifen sowie südlich folgend die Straße Am Winkel-
busch an das Plangebiet. Der Änderungs- und Erweiterungsbereich ist 
im Osten und im weiteren Verlauf nach Süden und Westen von Wohn-
bebauung umgeben. Das Umfeld im Norden ist ebenfalls durch, teils 
im Bau befindliche, Wohnbebauung geprägt. 
 
1.4 Planverfahren 
Da sich das Plangebiet innerhalb des bebauten Siedlungszusammen-
hangs befindet, wurde geprüft, ob die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des § 13a BauGB vorliegen und das Bebauungsplanverfahren im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt werden kann: 

- Aufgrund der Größe des Bebauungsplanes von ca. 0,25 ha und 
der dementsprechend zulässigen Grundfläche von weniger als 
20.000 qm erfüllt der Bebauungsplan die in § 13a (1) Nr. 1 
BauGB genannten Größenbeschränkungen. 

- Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, 
die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung gem. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) unterliegen, nicht begründet. 

- Eine Beeinträchtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung (FFH) oder der Europäischen Vogelschutzgebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ist ebenfalls nicht zu 
befürchten. 

Auf Basis der oben dargestellten Prüfung hat die Gemeinde Senden 
daher beschlossen, das vorliegende Bebauungsplanverfahren auf der 
Grundlage des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrens-
vorschriften als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleu-
nigten Verfahren durchzuführen. 
Aufgrund der geringen Größe der zulässigen Grundfläche von weniger 
als 20.000 qm, finden in dem Bebauungsplan die Vorschriften des § 
13a (2) Nr. 4 BauGB Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 
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Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. Gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 (3) 
BauGB wird ein Umweltbericht im Sinne § 2 a BauGB nicht erforder-
lich.  
 
1.5 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Regionalplan 
Der Regionalplan Münsterland für den Regionalbezirk Münster erfasst 
den Änderungsbereich als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB). 
 
• Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Senden stellt das Plangebiet 
als „Wohnbaufläche“ dar.  
 
• Bebauungsplan  
Der seit 1964 rechtskräftige Bebauungsplan „Kalverkamp” setzt für das 
Plangebiet im Bereich der 4. Änderung als Art der baulichen Nutzung 
ein „Reines Wohngebiet“ gem. § 3 BauNVO fest. Einschränkungen der 
sonstigen zulässigen Nutzungen gemäß § 3 (3) BauNVO (Fassung der 
BauNVO aus dem Jahre 1962) werden nicht vorgesehen. Für den 
Änderungsbereich sieht der Bebauungsplan vorwiegend eine 
Bebauung für Eigenheime vor. Das Maß der baulichen Nutzung ist auf 
zwei Vollgeschosse mit einer Grundflächenzahl von 0,3 und einer Ge-
schossflächenzahl von 0,5 begrenzt. Die überbaubaren Flächen sind 
relativ eng gefasst und verlaufen zu den umgebenden Straßenver-
kehrsflächen im Norden, Süden und Westen nicht parallel, da sie sich 
an den ursprünglichen Verlauf der inzwischen nach Nordwesten ver-
legten und begradigten Straße Am Winkelbusch orientieren. 
Der nördliche Teil des Plangebietes (Flurstücke 318, 319, 320) wurde 
bisher durch den rechtskräftigen Bebauungsplan „Senden West“ aus 
dem Jahr 1969 überdeckt. Festsetzungen für diese Flächen gehen da-
raus nicht hervor. Da diese Flächen aufgrund der geänderten Straßen-
führung Potenzial für eine bessere Ausnutzbarkeit der Grundstücke 
bieten, wird der Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplanes 
an dieser Stelle nach Norden erweitert (Erweiterungsbereich). Der Be-
bauungsplan „Senden West“ wird für diesen Bereich entsprechend 
überlagert. 
 
 
2 Änderungspunkte  
Um im Sinne der Innenentwicklung und Nachverdichtung im Sied-
lungszusammenhang eine Erweiterung der Wohnbebauung zu ermög-
lichen, gilt es die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
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Im bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan werden die im 
Folgenden erläuterten Änderungen erforderlich: 
 
Änderungspunkt 1 
• Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
Um eine Nachverdichtung im Innenbereich zu erzielen, ist für den Än-
derungsbereich eine Erhöhung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 
zu 0,4 notwendig. Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird von 0,5 auf 1,0 
erhöht, um im Sinne der Innenentwicklung eine intensivere Ausnut-
zung der Grundstücke zu ermöglichen. Gem. § 17 BauNVO werden 
damit die Obergrenzen der GRZ und GFZ für reine Wohngebiete ein-
gehalten. 
 
Änderungspunkt 2 
• Geschossigkeit und Baukörperhöhe 
Im Sinne der Nachverdichtung soll im Änderungsgebiet die Möglichkeit 
der Errichtung von Geschosswohnungsbau planungsrechtlich vorbe-
reitet werden. Die Geschossigkeit wird daher von bisher maximal zwei-
geschossig auf maximal drei Vollgeschosse erhöht. Ergänzend wird 
die maximale Baukörperhöhe bzw. Firsthöhe mit max. 12,00 m festge-
setzt, um ein Einfügen in die städtebauliche Umgebung sicherzustel-
len. Derzeit weisen die im Plangebiet vorhandenen Bestandsgebäude 
bereits eine Firsthöhe von ca. 10,50 m bzw. 10,80 m auf, so dass es 
sich um keine wesentliche Erhöhung der Baukörper handelt.  
Unterer Bezugspunkt für die Baukörperhöhe ist die mittlere Höhe der 
Oberkante der an das Grundstück angrenzenden Erschließungsstraße 
(Höhen siehe Planeintrag). Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der 
baulichen Anlage. Die Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück 
durch Interpolation zwischen den seitlichen Grundstücksgrenzen zu 
ermitteln. Bei Eckgrundstücken ist die Höhe der Straßenverkehrsflä-
che maßgeblich, zu der der Haupteingang orientiert ist. 
 
Änderungspunkt 3 
• Überbaubare Fläche 
Um eine bessere Ausnutzbarkeit der Grundstücke zu erzielen, ist eine 
Anpassung der überbaubaren Fläche erforderlich. Die überbaubare 
Fläche wird an die Verläufe der Holtruper Straße im Norden und der 
Straße Am Winkelbusch im Westen sowie an den Parkstreifen im Sü-
den angepasst. Die Baugrenze verläuft nun parallel in einem Abstand 
von 6,50 m zur Holtruper Straße im Norden, von 3,00 m zum Parkstrei-
fen im Süden und von 4,00 m zur Straße Am Winkelbusch im Westen. 
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Änderungspunkt 4 
• Verkehrsfläche 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Kalverkamp” setzt den nordwestli-
chen Teil des Änderungsbereiches als Verkehrsfläche fest. Die Straße 
Am Winkelbusch (vormals Holtruper Straße) wurde abweichend von 
diesen Festsetzungen realisiert. Für den Bereich östlich der heutigen 
Straße Am Winkelbusch trifft der rechtskräftige Bebauungsplan „Sen-
den West“ keine Festsetzungen. Die östlich des tatsächlichen Straßen-
verlaufs gelegenen Flächen werden derzeit bereits als Wohnbaufläche 
bzw. faktisch als Grünfläche genutzt. Dies wird in der Bebauungs-
planänderung und -erweiterung entsprechend korrigiert. 
 
Änderungspunkt 5 
• Festsetzungen zur baulichen Gestaltung 
Die zulässige Dachneigung von 30° wird erweitert, um eine größere 
Wohnfläche im Dachgeschoss zu ermöglichen. Zulässig sind Dächer 
mit einer Dachneigung von 30° bis 45°. 
Um dennoch eine ruhige Dachlandschaft sicherzustellen, die nicht 
durch Dachaufbauten dominiert wird, wird festgesetzt, dass Dachauf-
bauten (z. B. Dachgauben) so zu errichten sind, dass sie maximal zwei 
Drittel der entsprechenden Gebäudebreite einnehmen. 
 
 
3 Erschließung 
Die Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt für den nördlichen 
Teil von Norden über die Holtruper Straße. Der weitere Änderungsbe-
reich nach Süden wird wie bislang von Westen über die Straße Am 
Winkelbusch erschlossen. 
 
 
4 Natur und Landschaft  
4.1 Eingriffsregelung 
Aufgrund der geringen Größe der zulässigen Grundflächen von weni-
ger als 20.000 qm finden auf den Bebauungsplan die Vorschriften des 
§ 13a (2) Nr. 4 BauGB Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1 (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig.  
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4.2 Artenschutz 
Bei dem vorliegenden Planverfahren ist gemäß der Handlungsempfeh-
lung des Landes NRW* die Durchführung einer artenschutzrechtlichen 
Prüfung (ASP) notwendig. Dabei ist festzustellen, ob im Plangebiet 
Vorkommen europäisch geschützter Arten aktuell bekannt oder zu er-
warten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen der 
Planung Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften gem. § 44 
(1) BNatSchG nicht ausgeschlossen werden können. Gegebenenfalls 
lassen sich artenschutzrechtliche Konflikte durch geeignete Vermei-
dungsmaßnahmen, inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) erfolgreich abwenden. 
Für die Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte ist dabei 
jeweils die aktuelle und nicht die planungsrechtliche Situation im ent-
sprechenden Plangebiet ausschlaggebend. 
 

• Bestandsbeschreibung 
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich liegt in zentraler Ortslage in 
Senden und umfasst eine Fläche von rund 0,25 ha. Innerhalb des Än-
derungsbereiches befinden sich zwei Mehrfamilienhäuser mit 5 bzw. 6 
Wohneinheiten, Wohngärten und Garagen. Der nördliche Teil des Än-
derungsbereiches sowie der Erweiterungsbereich stellen sich derzeit 
im Wesentlichen als mindergenutzte Rasenfläche dar.  
Das Plangebiet wird durch die Holtruper Straße im Norden und die 
Straße Am Winkelbusch im Westen begrenzt. Im Süden grenzt unmit-
telbar ein Parkstreifen sowie südlich folgend die Straße Am Winkel-
busch an das Plangebiet. Der Änderungs- und Erweiterungsbereich ist 
im Osten und im weiteren Verlauf nach Süden und Westen von Wohn-
bebauung umgeben. Das Umfeld im Norden ist ebenfalls durch, teils 
im Bau befindliche, Wohnbebauung geprägt. 
 

• Potenzielles Arteninventar 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) können innerhalb 
des Plangebietes (Messtischblatt 4110, Quadrant 2) unter Berücksich-
tigung der vorhandenen Biotopstrukturen theoretisch 20 planungsrele-
vante Arten vorkommen; dazu gehören eine Fledermaus- und 20 
Vogelarten. 
Die Landschaftsinformationssammlung enthält keine Angaben zu pla-
nungsrelevanten Arten im Plangebiet bzw. auswirkungsrelevanten 
Umfeld. 
Das Biotopkataster des Landes Nordrhein-Westfahlen enthält keine 
Angaben zu faunistischen Daten im Rahmen der hier erfassten Bio-
tope. 
 
 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des 
Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur 
und Verbraucherschutz vom 
22.12.2010: Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame 
Handlungsempfehlungen  
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• Artvorkommen 
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung – insbesondere 
der Ausstattung des Plangebietes mit Biotopstrukturen, die als poten-
zielles Brut- und / oder essenzielles Nahrungshabitat geeignet wären 
– können einige der theoretisch denkbaren planungsrelevanten Arten 
ausgeschlossen werden, da die vorhandene Habitatausstattung nicht 
die Lebensraumansprüche der betreffenden Art erfüllt. 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Wirkfaktoren, 
die sich aus der eigentlichen Umsetzung des Planvorhabens ergeben 
nicht zwangsweise artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 44 (1) 
BNatSchG resultieren. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ggf. rele-
vante Grünstrukturen planungsrechtlich gesichert werden oder aber 
aus anderen Gründen nicht betroffen sind. 
Bei der weiteren Untersuchung werden daher diejenigen Arten be-
trachtet, die aufgrund ihrer Habitatanforderungen nicht mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb des 
Änderungsbereiches ausgeschlossen werden können. 
 
Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 4110, Stand: 
November2020. Status: B = Brutnachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden; N = 
Nachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden. Erhaltungszustände: G = günstig, U = 
unzureichend, S = schlecht. Na = Nahrungshabitat, FoRu =  Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, () = potentielles Vorkommen, ! = Hauptvorkommen. 
Lebensraumtypen: Gaert = Gärten,  Gebaeu = Gebäude. Bemerkung: kein potentielles 
Vorkommen (-), pot. Vorkommen denkbar (-/+), pot. Vorkommen wahrscheinlich (+).  

 
 
Unter Berücksichtigung der erfolgten Bestandserfassung wird nachfol-
gend eine artenschutzfachliche Betroffenheit i. S. d. § 44 (1) BNatSchG 
geprüft. Planungsrelevanten Arten, die im Vorhinein mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen wurden (vgl. Tabelle 1), weil die 

Art Status
Erhaltungszustand	

in	NRW	(ATL) Bemerkung Gaert Gebaeu
Wissenschaftlicher	Name Deutscher	Name

Säugetiere

Pipistrellus	pipistrellus Zwergfledermaus N G + Na FoRu!

Vögel

Accipiter	gentilis Habicht B G- - Na

Accipiter	nisus Sperber B G + Na

Alcedo	atthis Eisvogel B G - (Na)

Asio	otus Waldohreule B U - Na

Athene	noctua Steinkauz B G- - (FoRu) FoRu!

Carduelis	cannabina Bluthänfling B unbek. - (FoRu),	(Na)

Cuculus	canorus Kuckuck B U- - (Na)

Delichon	urbica Mehlschwalbe B U - Na FoRu!

Dryobates	minor Kleinspecht B U - Na

Hirundo	rustica Rauchschwalbe B U - Na FoRu!

Luscinia	megarhynchos Nachtigall B G - FoRu

Passer	montanus Feldsperling B U - Na FoRu

Perdix	perdix Rebhuhn B S - (FoRu)

Phoenicurus	phoenicurus Gartenrotschwanz B U - FoRu FoRu

Serinus	serinus Girlitz B unbek. + FoRu!,	Na

Streptopelia	turtur Turteltaube B S - (Na)

Strix	aluco Waldkauz B G - Na FoRu!

Sturnus	vulgaris Star B unbek. - Na FoRu

Tyto	alba Schleiereule B G - Na FoRu!
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spezifischen Lebensraumansprüche nicht erfüllt werden, unterliegen 
dabei keiner näheren Betrachtung. 
 

• Arteninventar unter Berücksichtigung der Biotopstruktu-
ren 

Fledermausarten: 
Ein Vorkommen der gem. Messtischblatt aufgeführten gebäudebewoh-
nenden Fledermausart (Zwergfledermaus) ist potenziell denkbar. Auf-
grund des Vorkommens von Spalten und Einflugnischen am Gebäude 
ist eine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte möglich. Zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG ist es daher erforderlich, dass vor Abriss der entsprechen-
den Gebäude in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ein 
Fachgutachter die potenziellen Quartiere begutachtet und bewertet. 
Erforderliche Maßnahmen (z.B. ökologische Baubegleitung oder Bau-
zeitenregelung) sind zu berücksichtigen.  
 
Vogelarten: 
In Bezug auf die gemäß Messtischblattabfrage potentiell vorkommen-
den planungsrelevanten Vogelarten wird deutlich, dass im Bereich 
des Plangebietes ein Potential für Vorkommen planungsrelevanter Ar-
ten besteht. In dieser Hinsicht kann das Plangebiet für den Sperber, 
der auch in Siedlungsbereichen nicht auszuschließen ist, theoretisch 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. als Teilnahrungshabitat von 
Bedeutung sein (vgl. Tab. 1). Faktisch wurde im Rahmen der erfolgten 
Ortsbegehung jedoch kein Hinweis auf entsprechende Nist-/ Ruhe-
plätze gefunden und sind in einem Privatgarten der gegebenen Größe 
auch nicht anzunehmen. Eine essentielle Funktion der Fläche als Nah-
rungshabitat ist bei den i.d.R. großen Aktionsräumen nicht abzuleiten. 
Artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 44 (1) sind daher nicht zu prog-
nostizieren. 
Darüber hinaus ist das Vorkommen des Girlitz potenziell denkbar. Auf-
grund seiner mediterranen Herkunft bevorzugt der Girlitz ein trockenes 
und warmes Klima, welches in NRW nur regional bzw. in bestimmten 
Habitaten zu finden ist. Aus diesem Grund ist der Lebensraum Stadt 
für diese Art von besonderer Bedeutung, da hier zu jeder Jahreszeit 
ein milderes und trockeneres Mikroklima herrscht als in ländlichen Ge-
bieten. Der Girlitz könnte sporadisch als Nahrungsgast vorkommen. 
Eine erhebliche Betroffenheit Sinne des § 44 BNatSchG lässt sich je-
doch ausschließen, da sich im unmittelbaren räumlichen Zusammen-
hang besser geeignete Ausweichhabitate befinden und innerhalb des 
Plangebietes keine Gehölze bestehen. 
Aus dem Grund können Arten wie der Bluthänfling, Kuckuck, Klein-
specht, Nachtigall, Feldsperling, Gartenrotschwanz oder Star 
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ausgeschlossen werden. Als Gebüsch oder Höhlenbrüter finden sie im 
Plangebiet kein geeignetes Habitat. 
Im weitesten Sinne auf Gewässer oder Lehmpfützen oder Schlamm-
stellen angewiesene Arten (Eisvogel, Rauchschwalbe, Mehl-
schwalbe) können im Plangebiet ausgeschlossen werden. 
Von Nutzung des Plangebietes durch (Halb-)Offenlandarten) / typi-
sche Kulturfolger einer extensiv genutzten bäuerlichen Kulturland-
schaft (Habicht, Rebhuhn, Steinkauz, Schleiereule, Waldkauz, 
Waldohreule, Turteltaube (Mehlschwalbe, Rauchschwalbe) ist auf-
grund der geringen Flächengröße und der zentralen Ortslage nicht 
auszugehen.  
 
Europäische Vogelarten: 
Das Plangebiet kann im Sinne einer Worst-Case-Annahme einen Teil-
lebensraum für „europäische Vogelarten“ (z.B. Ringeltaube), d.h. in 
„Europa natürlich vorkommende Vogelarten“ darstellen. Wie auch 
beim Girlitz lässt sich eine erhebliche Betroffenheit Sinne des § 44 
BNatSchG jedoch ausschließen, da sich im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang besser geeignete Ausweichhabitate befinden und in-
nerhalb des Plangebietes keine Gehölze bestehen. 
 

• Maßnahmen 
Unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahme werden durch die 
Änderung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 
BNatSchG vorbereitet: 
 

• Zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die im 
Plangebiet theoretisch vorkommenden gebäudebewohnenden 
Fledermausarten ist vor Abriss von Gebäuden eine Begehung 
erforderlich, die mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men ist. Erforderliche Maßnahmen (z.B. ökologische Baube-
gleitung oder Bauzeitenregelung) sind zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen kann festge-
halten werden, dass bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstat-
bestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 
 

• Natura 2000-Gebiete 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Venner Moor“ (DE-4111-301) liegt 
in östlicher Richtung in einer Entfernung von rund 3,5 km (Luftlinie). 
Aufgrund der Entfernung und des vorliegenden Planungsziels können 
Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch die Planung ausgeschlossen 
werden. 
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4.3 Anforderungen des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Klimawandel 

Die Erweiterung befindet sich an einem bereits erschlossenen Gebiet. 
Synergieeffekte der Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung kön-
nen daher genutzt werden.  
Des Weiteren werden neue Gebäude nach den aktuellen Vorschriften 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Dadurch werden bau-
technische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergie-
bedarf sichergestellt. 
Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawandels 
erheblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes unverhält-
nismäßig negativ betroffen.  
 
4.4 Wasserwirtschaftliche Belange 
Wasserwirtschaftliche Belange sind von der Planung nicht betroffen.  
 
 
5 Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet ist bereits an die technische Ver- und Entsorgung an-
geschlossen bzw. kann durch Erweiterung der bisherigen Infrastruktur 
sichergestellt werden. 
 
5.1 Gas-, Strom und Wasserversorgung 
Die Strom-, Gas- und Wasserversorgung erfolgt über Anschlüsse an 
die bestehenden Netze. 
 
5.2 Abwasserbeseitigung 
Das Plangebiet ist über die bestehende Kanalisationsanlagen leis-
tungsfähig erschlossen. 
 
5.3 Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt vorschriftsmäßig durch einen konzessio-
nierten Betreiber. 
 
 
6 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 
Aufgrund der bisherigen Nutzung bestehen keine Erkenntnisse über 
Altlasten oder erhebliche Bodenverunreinigungen im Plangebiet.  
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine au-
ßergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstän-
de beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu 
verständigen. 
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7 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind durch die 4. Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplanes nicht betroffen. 
 
 
8 Denkmalschutz  
Belange des Denkmalschutzes sind durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nicht betroffen. Im Falle von kulturhistorisch wichtigen Bo-
denfunden sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu 
beachten. Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 
9 Fragen der Durchführung und Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung sind zur Umsetzung der Planung nicht 
erforderlich. 
 
 
10 Flächenbilanz 

Gesamtfläche 0,25 ha – 100 % 
davon: 
– Reines Wohngebiet (WR) 0,25 ha – 100 % 
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